
   
 

 
 

 

Aufnahmekriterien für einen KRIPPENPLATZ in  
Dobl-Zwaring  

 

1. Hauptwohnsitz des Kindes und eines Erziehungsberechtigten in  

Dobl-Zwaring 

2. Mindestalter des Kindes 18 Monate 

3. Berufstätigkeit beider Erziehungsberechtigten und Höhe des 

Beschäftigungsausmaßes sowie die Dienstzeiten, wobei eine geringfügige 

Beschäftigung nicht als Beschäftigung anzusehen ist. 

4. Soziale Umstände (Alleinerzieher, Pflegefälle etc.)  

5. Geschwisterkind besucht eine Kinderbetreuungseinrichtung der 

Marktgemeinde Dobl-Zwaring (ausgenommen Schule)  

Marktgemeinde Dobl-Zwaring 
Marktplatz 1, 8143 Dobl-Zwaring  

Tel: 03136/521 11, gde@dobl-zwaring.gv.at 
www.dobl-zwaring.gv.at 


